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Bundesrat beschließt Gesetz zur Modernisierung und 

Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung 

 

Der Bundesrat hat am 19.12.2025 dem Gesetz zur Modernisie-
rung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung zuge-
stimmt.  

Damit werden neben den Regelungen zur Verbesserung der Be-
kämpfung von Schwarzarbeit u. a. die Verlängerung der Auf-
bewahrungsfristen für Buchungsbelege von Banken, Versi-

cherungen und Wertpapierinstituten sowie Änderungen im Um-
satzsteuergesetz (Übergangsregelung zur Aufhebung der Um-
satzsteuerlagerregelung, Vorsteueraufteilung bei gemischt ge-
nutzten Grundstücken) umgesetzt. 

Aus steuerlicher Sicht ändern sich insbesondere die folgenden 
Regelungen: 

▪ Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten Grund-
stücken (§ 15 Abs. 4 Satz 4 UStG): Die bisherige Rege-
lung zur Vorsteueraufteilung in § 15 Abs. 4 UStG wird hin-

sichtlich der Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten 
Grundstücken weiter präzisiert. So ist nunmehr ausdrück-
lich geregelt, dass bei der Vorsteueraufteilung im Zusam-
menhang mit Grundstücken vorrangig eine Aufteilung nach 
dem Verhältnis der Nutzflächen (Flächenschlüssel) vorzu-
nehmen ist. Dies umschreibt den Flächenschlüssel, der in 
diesen Fällen die vorzugswürdige Aufteilungsmethode ist. 
Sollte im Einzelfall eine andere Aufteilungsmethode zu ei-
nem (noch) präziseren wirtschaftlichen Ergebnis führen, 

kann stattdessen auch diese angewandt werden. 
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▪ Verlängerung der Aufbewahrungsfrist für Buchungs-
belege bei Banken, Versicherungen und Wertpapier-
instituten (§ 19a Abs. 3 Einführungsgesetz zur Ab-
gabenordnung (EGAO) sowie § 257 Absatz 4 HGB): 
Die Aufbewahrungsfrist für Buchungsbelege bei Banken, 
Versicherungen und Wertpapierinstituten verlängert sich 
wieder auf zehn Jahre. Durch die Gesetzesänderung sollen 
Fälle groß angelegter Steuerhinterziehung wie bei 
Cum/Cum- und Cum/Ex-Geschäften konsequent verfolgt 
werden können. 
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